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Berlin. Menschen, die beim Amt ihren Ge-
schlechtseintrag ändern lassen wollen, ha-
ben es bislang mit hohen Hürden zu tun. Das
will die Bundesregierung mit dem neuen
Selbstbestimmungsgesetz ändern, das der
Bundestag an diesem Freitag verabschiedet
hat.

Was soll sich mit dem Gesetz ändern?
Es soll künftig leichter sein, seinen Ge-
schlechtseintrag sowie den Vornamen offi-
ziell ändern zu lassen. Dafür sollen Betrof-
fene nur noch eine Erklärung beim Standes-
amt abgeben müssen - ohne ärztliches At-
test, Sachverständigengutachten oder ge-
richtlichen Beschluss.

Wen betrifft es?
Im Fokus stehen nach Angaben des Fami-
lienministeriums drei Gruppen: Transge-
schlechtliche, intergeschlechtliche und
nicht-binäre Menschen. Transgeschlechtli-
che Menschen – auch als Transmenschen
oder Transpersonen bekannt – identifizieren
sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht,
das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde.
Viele von ihnen leben mit dem Gefühl, im
„falschen Körper“ zu sein. Etwas anders ist
es bei intergeschlechtlichen Personen: Sie
haben angeborene körperliche Merkmale,
die sich nicht eindeutig als männlich oder
weiblich einordnen lassen. Das kann neben
den Geschlechtsmerkmalen auch den Chro-
mosomensatz oder die Hormonproduktion
betreffen. Als nicht-binär bezeichnet man
Menschen, die sich keinem Geschlecht zu-
gehörig fühlen.

Warum gibt es neue Regeln?
Bislang gilt das Transsexuellengesetz aus
dem Jahr 1980, das mit dem neuen Gesetz
hinfällig wird. Betroffene mussten bis dato
eine langwierige und kostspielige Prozedur
mit Gutachten und Gerichtsbeschluss über
sich ergehen lassen, wenn sie ihren Ge-
schlechtseintrag samt Vornamen ändern las-
sen wollten. Bis 2011 mussten sich transge-
schlechtliche Menschen dafür sogar noch
sterilisieren lassen. Die geltende Rechtslage
verletze die Würde des Menschen, sagt der
Queerbeauftragte der Bundesregierung,
Sven Lehmann. Auch der deutsche Psycho-
therapeutentag spricht sich seit Längerem
dafür aus, Hürden für Betroffene abzubauen.

Spielt das Alter für die Änderung des Ge-
schlechtseintrags eine Rolle?
Ja. Je nach Alter gelten unterschiedliche Re-
geln. Minderjährige unter 14 Jahren dürfen
die Erklärung beim Standesamt nicht selbst
abgeben. Übernehmen muss das der gesetz-
liche Vertreter. Ist die Person mindestens 14
Jahre alt, aber nicht volljährig, muss sie die
Erklärung beim Standesamt zwar selbst ab-
geben, braucht dafür aber die Zustimmung
des gesetzlichen Vertreters. Stimmt der nicht
zu, kann sich das Familiengericht einschal-
ten. Wenn beide Elternteile das Sorgerecht
haben und sich nicht einigen können, sind
sie angehalten, im Sinne des Kindeswohls
eine Entscheidung zu treffen. Ansonsten
kann auch hier das Familiengericht eine Lö-
sung herbeiführen. Volljährige geben die Er-
klärung grundsätzlich selbst ab, ohne dass
weitere Zustimmungen oder Beratungen er-
forderlich sind. Eine Änderung ist aber im-
mer nur maximal einmal im Jahr möglich.

Muss der Vorname immer mitgeändert wer-
den?
Prinzipiell schon, es sei denn, der alte Vor-
name passt auch zum neuen Eintrag. Grund-
sätzlich gilt: Der Vorname muss dem Ge-
schlechtseintrag entsprechen. Insgesamt
gibt es wie bisher die Wahl zwischen „männ-
lich“, „weiblich“ und „divers“. Betroffene kön-
nen sich auch entscheiden, keine Ge-
schlechtsangabe zu machen. Eine separate
Änderung des Vornamens ohne Änderung
des Geschlechtseintrags ist auf Basis des
Selbstbestimmungsgesetzes nicht möglich.

Ab wann gelten die neuen Regeln?
Ab 1. November 2024. Zu beachten ist dabei
allerdings: Eine Änderung des Geschlechts-
eintrags muss drei Monate im Voraus beim
Standesamt angemeldet werden. Der frü-
hestmögliche Termin für die Anmeldung von
Änderungen ist damit der 1. August dieses
Jahres.

Wie viele Menschen sind betroffen?

Die letzten verfügbaren Daten dazu stam-
men aus dem Jahr 2021, in dem es laut Bun-
desjustizamt 3232 Verfahren zur Änderung
des Geschlechtseintrags gab. Die Presse-
stelle des Queerbeauftragten geht künftig
von etwa 4000 Erklärungen im Jahr aus.

Was ist mit medizinischen Eingriffen?
Es wird lediglich der Geschlechtseintrag
samt Vornamensänderung neu geregelt. Für
Eingriffe wie geschlechtsangleichende Maß-
nahmen trifft das Gesetz keine Regelungen.

Warum ist das Gesetz umstritten?
Vor allem aus dem konservativen Spektrum
gibt es Protest gegen die Neuerungen. Kriti-
ker befürchten, dass das Gesetz Anreize
schaffen könnte, seinen Geschlechtseintrag
willkürlich anpassen zu lassen oder sich gar
geschlechtsverändernden Eingriffen zu
unterziehen. Betroffene weisen diese Dar-
stellung entschieden zurück und verweisen
darauf, dass niemand diesen Weg freiwillig
gehe.

Mehr Rechte für Transmenschen
Was das vom Bundestag beschlossene Selbstbestimmungsgesetz für die Betroffenen ändert

von fatima abbas

Der Bundestag hat den Weg für das neue Selbstbestimmungsgesetz frei gemacht. Damit können Menschen ihren Geschlechtseintrag deutlich leichter ändern lassen. FOTO: HARDT/IMAGO

Mehr Doppelnamen, mehr Wahlfreiheit: Neues Namensrecht
Wer seinen Namen etwa bei Heirat oder Adop-
tion ändert, bekommt mehr Entscheidungs-
freiheit. Der Bundestag stimmte am Freitag
mit den Stimmen der Regierungsfraktionen
SPD, Grüne und FDP für eine Reform des Na-
mensrechts. „Ehepaare können ihre Verbun-
denheit künftig durch einen gemeinsamen
Doppelnamen ausdrücken“, erklärte Bundes-
justizminister Marco Buschmann (FDP).

Ein Bindestrich bei Doppelnamen bleibt
möglich, aber nicht vorgeschrieben – und nach
zwei Nachnamen ist Schluss. Gemäß bislang

geltendem Recht kann nur ein Ehepartner
einen Doppelnamen führen, Kinder können das
in der Regel nicht. Zudem gibt es künftig mehr
Raum für ausländische Namensregelungen.

Auch für Kinder ändert sich einiges. So kön-
nen Scheidungs- und Stiefkinder künftig eine
Namensänderung von Mutter oder Vater un-
kompliziert für sich übernehmen, wie Busch-
mann erklärte. Für Besonderheiten namens-
rechtlicher Traditionen von Minderheiten wie
Sorben, Dänen und Friesen gibt es in Zukunft
mehr Raum. DPA

Polizei löst „Palästina-Kongress“ auf
Israelfeindliches Treffen in Berlin ist für das komplette Wochenende verboten

Berlin. Die Polizei in Berlin hat einen um-
strittenen, für drei Tage geplanten „Paläs-
tina-Kongress“ am Freitag rund zwei Stun-
den nach Beginn aufgelöst. Das teilte ein
Beamter den bis zu 250 Kongressteilneh-
mern am frühen Abend mit und forderte sie
auf, den Saal zu verlassen. Zuvor hatte die
Polizei die propalästinensische Veranstal-
tung bereits vorläufig unterbrochen. Grund
war nach Angaben einer Sprecherin eine
per Video übertragene Rede eines Mannes,
für den in Deutschland wegen Hasstiraden
gegen Israel und gegen Juden ein politi-
sches Betätigungsverbot gilt.

Als der Mann zu den bis zu 250 Kongress-
teilnehmern sprach, schritt die Polizei mit
etlichen Beamten ein, kappte die Übertra-
gung und schaltete den Strom zeitweise ab.
Anschließend wurde der Sachverhalt einige
Zeit juristisch geprüft und die Veranstal-
tung schließlich für beendet erklärt. Die Or-
ganisatoren behielten sich vor, rechtliche
Schritte gegen den Abbruch einzuleiten.
Nach Angaben der Sprecherin sah die Poli-
zei die Gefahr, „dass solche antisemiti-
schen, gewaltverherrlichenden und den Ho-
locaust verleugnenden Redebeiträge sich
bei der Veranstaltung wiederholen könn-
ten“. Die Entscheidung gilt demnach nicht
nur für den Freitag, sondern auch für Sonn-

abend und Sonntag.
Zu dem internationalen Treffen unter

dem Motto „Wir klagen an“ hatten diverse
propalästinensische Gruppen und Initiati-
ven eingeladen. Darunter sind vor allem
solche, die nach Einschätzung von Sicher-
heitsbehörden und Berliner Innenverwal-
tung dem israelfeindlichen „Boykott-Spek-
trum“ zuzurechnen seien. Politik und Poli-
zei hatten vor Beginn des Treffens ein kon-
sequentes Eingreifen angekündigt, sollte
es zu antisemitischen Äußerungen oder
Straftaten kommen. Schon im Vorfeld hatte
es Proteste gegen die Veranstaltung gege-
ben, unter anderem des Zentralrats der Ju-

den. Am Freitag selbst gab es einige Protest-
aktionen in der Stadt gegen den Kongress.

Die Teilnehmer des Treffens reagierten
auf die offizielle Beendigung durch die Poli-
zei mit lautstarken Unmutsbekundungen.
Die Organisatoren hatten den Tagungsort
erst am Vormittag bei einer Pressekonfe-
renz im Stadtteil Wedding und auf der Web-
seite des Kongresses bekannt gegeben. In
der Ankündigung für den Kongress und in
der Pressekonferenz warfen sie Israel unter
anderem „Apartheid“, „Kolonialismus“ und
„Völkermord“ (Genozid) im Gazastreifen
vor. Deutschland trage eine „Mitschuld“,
weil es Waffen an Israel liefere.
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Teilnehmer versuch-
ten vor Beginn des
Palästina-Kongresses
am Freitag Journalis-
ten am Filmen und
Fotografieren zu hin-
dern. Der genaue Ort
in der Germania-
straße im Berliner
Stadtteil Tempelhof
wurde lange geheim
gehalten.

Berlin. Nur einer von zehn Menschen in
Deutschland erwartet einen Sieg der Ukraine
in ihrem Verteidigungskampf gegen Russ-
land. Dies zeigt das am Freitag veröffentlichte
neue ZDF-„Politbarometer“. 82 Prozent sind
dagegen skeptisch, dass die Ukraine den
Krieg mithilfe westlicher Waffenhilfe gewin-
nen kann. Der Rest zu 100 Prozent antwortete
mit „weiß nicht“. Im August lag der Anteil der
Skeptiker noch bei 70 Prozent. Auch ist die
Angst gewachsen, dass es in Europa zu einem
militärischen Konflikt kommt, in den die Bun-
deswehr verwickelt wird. Im November äu-
ßerten deswegen noch 39 Prozent große oder
sehr große Sorgen, jetzt sind es 53 Prozent .

Mit 70 Prozent befürwortet eine klare
Mehrheit der Befragten eine bessere finan-
zielle Ausstattung der Bundeswehr, auch
wenn dadurch in anderen Bereichen einge-
spart werden muss. Lediglich 23 Prozent spre-
chen sich gegen mehr Geld für die Bundes-
wehr aus (Rest zu 100 Prozent „weiß nicht“).
Dies erklärt sich laut ZDF-„Politbarometer“
auch daraus, dass nur 13 Prozent der Deut-
schen die Bundeswehr als Teil der Nato im
Verteidigungsfall gut aufgestellt sehen. 79
Prozent und Mehrheiten in allen Parteian-
hängergruppen verneinen das. Gestiegen ist
die Forderung nach mehr militärischer Hilfe
für die Ukraine: Nach 33 Prozent im Februar
sind jetzt 42 Prozent der Befragten für eine
stärkere Unterstützung.

Jeder Zehnte glaubt
an Sieg der Ukraine

DPA

Modellversuch in drei Ländern

Berlin. Die Länder Berlin, Brandenburg und
Mecklenburg-Vorpommern starten im Som-
mer ein Projekt zur Entlastung von Hausärz-
ten und zur Stärkung der Pflege von älteren,
chronisch kranken Menschen. „Eine immer
älter werdende Bevölkerung stellt die Ge-
sundheitsvorsorge nicht nur in unserem Bun-
desland in den nächsten Jahren vor enorme
Herausforderungen“, sagte Brandenburgs Ge-
sundheitsministerin Ursula Nonnemacher
am Freitag bei der Eröffnungsveranstaltung
in Berlin. Das Modellprojekt verzahne Medi-
zin und Pflege und trage vor allem in ländli-
chen Gebieten zur Sicherung einer flächen-
deckenden Versorgung bei.

Die Versorgung der ersten 100 Patientinnen
und Patienten startet am 1. Juli, geplant sind
vier Phasen mit insgesamt mehr als 1200 Teil-
nehmern. Mit dem Projekt übernehmen er-
fahrene Pflegekräfte nach ihrer Ausbildung
Hausbesuche und die Behandlung der 100 Pa-
tienten mit diagnostizierten Erkrankungen
in enger Abstimmung mit den Ärzten. Sie kön-
nen über Videosprechstunden wenn nötig
hinzugezogen werden. Das Projekt trägt den
Namen „Erwin“ (Erweiterte Übertragung von
arztentlastenden Tätigkeiten in Arztnetzen).

Das Vorhaben wird vom Bund über dreiein-
halb Jahre mit rund 6,7 Millionen Euro geför-
dert. Das Modellprojekt geht los mit neun ex-
aminierten Pflegefachkräften mit langjähri-
ger Berufserfahrung, die sechs Monate lang
an der Universitätsmedizin Greifswald (Meck-
lenburg-Vorpommern) in Vollzeit ausgebildet
werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der
Altersmedizin, Schmerzbehandlung, dem
Bluthochdruck sowie der Ernährung. Die Aus-
bildung endet mit einer staatlich anerkann-
ten Prüfung. Eine Übertragung bestimmter
Arzttätigkeiten ist innerhalb von Modellpro-
jekten erlaubt.

Als integrativer Bestandteil von Arztnetzen
seien spezialisierte Pflegefachkräfte un-
ersetzlich. „Ihre Expertise und ihre leiden-
schaftliche Fürsorge stärken nicht nur unser
Teamgefüge, sondern bringen auch eine deut-
liche Verbesserung in die Betreuung und Be-
handlung unserer Patienten“, betonte die Ärz-
tin Sabine Meinhold von Mediziner-Netzwerk
Haffnet.

Neue Wege bei Pflege
und Ärzte-Entlastung
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München. Die Genehmigung des Atommüll-
Zwischenlagers im bayerischen Gundrem-
mingen wird nicht aufgehoben. Der Bayeri-
sche Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mün-
chen hat erneut eine entsprechende Klage ab-
gewiesen. Die Richter hatten über die Klagen
von Grundstückseigentümern aus der Um-
gebung des Kernkraftwerks zu entscheiden.
Die vor mehr als 20 Jahren erteilte Genehmi-
gung für das Lager für verbrauchte Brennele-
mente bleibt damit weiterhin in Kraft, teilte
der VGH am Freitag mit. Aktuell ist das Atom-
lager bis zum Jahr 2046 genehmigt.

Gericht erlaubt weiter
Lagerung in Gundremmingen

ATOMMÜLL
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Halle. Der Prozess gegen den AfD-Politiker
Björn Höcke vor dem Landgericht in Halle
ist um einen Anklagepunkt erweitert wor-
den. Vom 18. April an muss sich der Thürin-
ger AfD-Fraktions- und Landeschef in zwei
Fällen wegen des Verwendens von Kennzei-
chen einer ehemaligen nationalsozialisti-
schen Organisation verantworten, wie das
Landgericht Halle am Freitag mitteilte. Laut
Anklage soll Höcke die verbotene Losung der
Sturmabteilung (SA) der NSDAP „Alles für
Deutschland!“ auch bei einer Veranstaltung
der AfD in Gera im vergangenen Dezember
verwendet haben.

Anklage gegen
Björn Höcke erweitert

JUSTIZ

DPA

Berlin. Finanzminister Christian Lindner will
die Wirtschaft durch einen schrittweisen Ab-
bau des Solidaritätszuschlags und Anreize für
Überstunden entlasten. Entsprechende Pläne
habe der FDP-Chef Kanzler Olaf Scholz (SPD)
und Wirtschaftsminister Robert Habeck
(Grüne) vorgelegt, berichtete am Freitag der
„Spiegel“. Eine Entscheidung stehe aber noch
aus. Dem Bericht zufolge haben die vorge-
schlagenen Entlastungen ein Gesamtvolu-
men von deutlich mehr als 20 Milliarden Euro.
Lindner hatte zuletzt bereits häufiger dafür
plädiert, den Solidaritätszuschlag zur Stüt-
zung der Konjunktur Schritt für Schritt abzu-
schaffen. Aktuell zahlen ihn noch die oberen
zehn Prozent der Steuerzahler, darunter viele
Firmen. Zudem könnte eine begrenzte Zahl
von Überstunden bei Vollzeit-Beschäftigten
steuerfrei gestellt werden.

Lindner plant Soli-Abbau
und Anreize für Überstunden
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